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nehmen wir Sieliung zu dem Hinweis des Gerichls vom 14.04.2010, woncıch
Bedenken |oes†ehen, ob es die Beslšrrrrniheii des Klogeonircıgs (§ 253 ZPO] nichl
gebiele, olle von der Be|<|c1g†en belriebenen |n†ernei|oor†cı|e, oui welche sich
die Verurieilung beziehen soll, im Klogeorıirog nonnenÀšch zu bezeichnen.

Folls sich dos Geršchl dieser Rechlsouffossung onschließen sollie, wcıren noch
unserer Auficıssung die okluellen Klogeoniroge nšchi insgescımi obzuweisen,
sondern wore die Beklogie ols „Minus“ unier Klogeobweisung im Übrigen von
Amis wegen zurníodesi wegen ihrer im Louie des Prozesses nornenilich
bezeichneien Telernedien - elwo duf den Seiien 21-23 des Schršiisoizes des
Be|<log†en\rer†re†ers vom 22032010 -~ zu xrerufreilen. Diese lnierneiboriole sind
unzweiielhofi von den Klogeonlrügen urniossi, so doss eine ouf sie beschronkie
Verurleilung nichl gegen § 308 Abs, i ZPO versiieße. Einer Anirogsäınderung
bed0n°†e es ínsoweii nicht

§ 253 ZPO verlcmgl, den Klogeonlrog so bes†imm† zu formulieren, doss er zur
Vollslreckurrg geeignei is† (BGH, NJW l9Bl, 1056). Irn Fcıll eines
Unierlossungsonsbruchs erfolgi die Zwongsvollsireckung durch dos
Prozessgeršchl hn Wege des § B90 ZPO. Die Kldgeorılröıge sind vorliegend so
loesiirrarn* bezeichrrei, doss dos zusiondige Gerichi prüfen konn, ob eine
Zuwiderrondlung gegen dos Urlešl xrorlšegi oder michi. Der Begriff des
Telenwediurns is† -H im Unierschšed eiwo zu dern unbes¿rnrnien Begriff des
„lnlernellooriols“ - Te|ennediengese†z legol defír¿rierl [§ l TMG). Ob ein
Telenwediurn von der Bel<iog†erı ongeboien wird, konn unschwer onhond des
lmbressurns des ircıglichen Angebois ndchsrollzogen werden, zu dessen
Führung jeder Anbie†er verbilichiei is† (§ 55 R0ndiun|<s†oo†sver†rog}. ls† im
Impressum die Beklogie oder eine ihrer Behörden ols Veroniworilíche genonni,
so liegi ein Telernedium der Bel<log†en vor. Es isi doher hinreichend beslimrnl,
die Verurieilung hinsichilich oller „öiienilich zugcınglicher Telernedien der
Beklogien im iniernei“ zu beorrlrogen.
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Erslinsionzlich is† im Einzelnen ousgeführi worden. wesholb sich der
Unferlossungsonspruch des Klögers moieriell ouf olle beslehenderı und
zukünÀigen Telemedien der Beklogfen irn lnfernef beziehf. Wegen der
rechilichen Einzelheifen wird zur Verrneidung von Wiederholungen ouf die
Repiik vom 06.07.2008 Bezug genommen. Der Klöger konn efwo Über
Suchmoschinen jederzeil ouf jedes besiehende und zukönflige Telernediurn der
Beklogien irn |n†erne† gelongen und isi dorf donn gegebenenfolls der illegolen
Aufzeichnung seines Nuizungsverholfens ousgeselzf. Doss sich der
Unferlossungsonspruch des Klöıgers moleriell ouf olle besiehenden und
zukünffigen Telemedien der Beklogfen im ln†erne† beziehi. sfelii ouch der
Hinweis des Hohen Oerichis vom l4.04.20l 0. der sich nur ouf die Zulössigkeil der
Kloge und dornif cıuf§ 253 ZPO beziehi. nichi in Froge.

§ 253 ZPO forderi ..einen beslímrnien Anirog“. Zweck dieser Vorschrif† isi es. zu
gewöhrleisfen. doss eine dem Anfrog enisprechende Verurieilung zur
Vollsfreckung geeignef is†. Nichl dem Zweck des § 253 ZPO enisprechend wöıre
eine Auslegung der Vorschrifi. derzufolge ein moferiell beslehender Anspruch
nichl oder nich† in vollem Umfong prozessuol geliend gernochf werden könne.
weil er nich† hinreichend loesiirnrnf zu fossen sei. Eine solche Auslegung oder
Anwendung des § 253 ZPO sfunde mil dem sich dus Ari. 2 Abs. i OG in
Verbindung mii dem Pechissioofsprinzip ergebenden
Jusfizgewöhrungsonspruch (BVerfGE 54. 277) nich† in Einklong. Der
Jusiizgewöhrungsonspruch gebiefei. doss es prozessuol rnöglich sein muss.
jeden moferiell besfehenden Anspruch in vollem Umfong vor Oerichf geliend
zu rnochen und im Vollsfreckungswege durchzuselzen. § 253 ZPO regeli doher
nur. wie ein Anspruch geifend zu mochen šsi. nichi ober ob und inwieweif er
gelfend gemcıchi werden kdnn. Sfehf der hier erhobene
Unferlossungsonspruch dern Klöger --› wie ousgeführf - hinsichilich oller
gegenwörliger und zukönfiiger Telernedien der Beklogien zu. so forderf § 253
ZPO olso nur. diesen Unierlossungsdnspruch hinreichend beslimml im
Klcıgeonfrog zum Ausdruck zu bringen.

Nichl dozu geeígnei wöre eine Forrnulierung des Klogednirogs. welche von der
Beklogien befriebene lnlernefporlole nomenflich bezeichnel:

Erslens is† es unmöglich. obschließend zu ermifieln. welche lnfernefporfole die
Beklogfe gegenwöriig befreibi. Es exisfieri kein Verzeichnis oller ln†erne†por†ole
der Beklogien. Selbsf bei der Beklogien is† keiner Sfelle erschöpfend bekonni.
welche ln†erne†por†ole die Beklogle beireibf; sie hof im vorliegenden Prozess
nur eine beispielhoffe Aufzöhlung einreichen können. Eiwoıs Unmögliches konn
ouch vom Klöger nšchf verlongi werden.

Zweiiens würde eine Beschrönkung des Klogeonfrogs duf besfehende
lnfernefporiole der Beklogfen den Unferlossungsonspruch des Klögers nich†
erschöpfen. der sich ouch oıuf kün¿ige Infernelporioie der Bekloglen beziehi.
wie sie eivvo im Zuge der ..E-Oovernmen†'*-Bernühungen des Bundes immer
wieder neu eingerichiei werden. Die Bekldgie hof durch ihr Verholfen noch
dem Vorprozess gezeigf. doss sie zur Einholfung des Gesefzes irnmer nur insoweif
bereif is†. wie sie gerichilich dozu verurieilf worden isl. Es wöre dem Klöger
unzumufbor. forilcıufend neue Klcıgen einreichen zu müssen. urn cıuch neue
lnierneiporioıle der Beklogfen profokollierungsfrei nufzen zu können.
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Würde der Klogednfrog und demenfsprechend die Verurieilung ouf
gegenwörlige. noch der infernef-Dorncrin bezeichnefe inrerneiporfole der
Beklcrgien beschrönki. würde der Beklogfen driifens die lx/röglichkeif eröffnef.
dos Urieil durch einen bloßen Umzug ihrer besrehenden lnferneiporfole ouf
ondere Dornoins zu umgehen. Viele Angebore der Beklogien werden eiwo
unfer der Dornorin ..bund.de“ beirieben. Dem Klöger wöre es unzumulbor.
wenn die Beklogie sein iniernefnurzungsverholien †ro†z recnfskröfiiger
Verurfeilung im vorliegenden Verfcrhren weiierhin illegol oufzeichnen könnfe.
indem sie ihre lnrerneiporfole einfoch unrer ornderer Domoin. eivvo ..brd.de“.
weifer befriebe und ouf den besrehenden Dornorins nur eine Umleiiung
einrichiefe. In Anbeirochf der l-lorfnöıckigkeir. mil welcher die Beklogfe irn
vorliegenden Prozess ihre Verurleilung zu verzögern und zu vereifein versuchi
und sich gegen die nolwendige Deokiivierung ihrer
Aufzeichnungsvorrichfungen slröubi. bes†eh† die reole Gefohr. doss sie sich
einer solchen Umgehungsmöglichkeiien bedienen könnie.

Die von der Kldge erfossfen lnferneiporfole können doher nichi ihrer
gegenwörfigen Domoin noch. sondern nur ihrem Anbieler noch loezeichnei
werden. Dies is† dodurch geschehen. doss der Klogeonfrog ouf ielernedien der
Bekicrgien bescnrönkf worden is†.

Ein Blick ouf die Rechisprechung besiöiigi. doss es § 253 ZPO nichi erforderl. olle
von der beklogfen Pcıriei beiriebenen lnferneiporiole. ouf welche sich eine
Verurieilung zur Unierlossung beziehen soll. im Klorgeon†rorg nomenllich zu
bezeichnen:

o) So nor dos Kcımmergerichi mil Urfeil vom 30.09.2005 (Az. 9 U 2l/04) die
beklogfe Porlei dcrzu verurfeili. „es zu unferlossen. die Geschöfrsbezeichnung
der Klögerin im Zusomrnenhong mi† der Aufzöhlung einer Auswohl von
Gegnern. gegen die ihr zur cıußergerichllichen oder gerichilichen Töiigkeif
Mondof erfeilf wurde oder Nlorndof er†eil† is†. im lnrernef öffenflich zugönglich zu
mochen und/oder zugöınglich rnochen zu lossen“. Diese Verurieilung ersirecki
sich ouf olle gegenwönigen und zukünffigen Telemedien der beklogfen Poriei
irn ln†erne†. ohne doss eine Beschröınkung ouf rıomenrlich bezeichneie
lniernefporfcrle geforderi oder die Zulössigkeii des Klogeonirogs problemofisierl
worden wöre. Der Bundesgerichfshof hcrf die Nichizulossungsbeschwerde
gegen dos Urfeil zurückgewiesen (Az. Vl ZR 235/05).

bj Dos Lcınclgerichl Homburg horie Über eine Kloge gegen ein Online-
Unfernehmen zu enfscheíden. dos ouf einer lnierneiseiie einen besfirnrnien
Ariikel verbreifei hoffe. Mif Urfeil vom 9.6.2006 (Az. 324 O 104/05) erkcrnnie dos
Oerich† für Pechiz „Die Beklcrgfe wird verurfeili. es bei Vermeidung eines vom
Gerichi für jeden Foli der Zuwiderhondlung fesizuseizenden Ordnungsgeldes
und für den Fcrll. doss dieses nichf loeigefrieben werden konn. einer
Ordnungshofi oder einer Ordnungshcıfi bis zu sechs Monofen (Ordnungsgeld im
Einzelfoll höchsiens EUR 250.000.-. Ordnungshoff insgesomf höchsfens zwei
Johrej. zu unferlossen. im Bereich der Bundesrepublik Deuischlond unier
Bezugnohme ouf Bruno E. dos Folgende zu verbreiien: [...]“ Diese Verurfeilung
ersireckf sich ouf olle gegenwörfigen und zukünffigen Telemedien der
beklogien Pcrriei im ln†erne†. ohne ddss eine Beschrönkung ouf nomenilich
bezeichneie lnrerneiporfole geforderi oder die Zulössigkeif des Klogeonirogs
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problemotisiert worden wöre. Dos Oberlondesgericht Homburg hot die gegen
die Verurteilung gerichtete Berufung rnit Urteil vom 24.07.2007 (Az. 7 U 9B/06)
zurückgewiesen.

c) Der Bundesgerichtshof hot mit Urteil vom 18.10.2007 (Az. l ZR ió5/05) die
Revision gegen ein Urteil des Oberlondesgerichts Düsseldorf zurückgewiesen.
mit dem ein Anbieter von ielernedien im Internet verurteilt worden ist. es zu
unterlossen. „im geschöftlichen Verkehr im Internet Abbildungen mit
pornogrophischen Inholten im Sinne des § IB4 StGB. § 4 Abs. 2 Scrtz I Nr. I
JrVlStV onzubieten. wenn dos Altersverifikotionssystem nutzerseitig ouf der
Eingobe der Personolousweisnummer oder Peisepossnummer H« ouch in
Kombinotion mit der Durchführung einer Kontobewegung und/oder der
Abfrcrge einer Postleitzohl - sowie der hierouf beruhenden Verifikotion des Alters
bcrsiert. ohne doss dcrbei die persönliche ldentifikotion des Nutzers. etwo im
Rohmen des Post-Ident-Verfohrens. bei seiner Registrierung erfolgt." Diese
Verurteilung erstreckt sich out oılle gegenwörtigen und zukünftigen Telemedien
der beklogten Portei im Internet. ohne dcrss eine Beschrönkung ouf nomentlich
bezeichnete Internetportole gefordert oder die Zulössigkeit des Klogeontrcrgs
problemortisiert worden wöre.

d) Der Bundesgerichtshof hot mit Urteil vom 30.04.2008 (Az. i ZP 73/05) für Pecht
erkonnt: ..Die Beklogte wird verurteilt. es zu unterlossen. im Pohrnen ihrer Online-
Auktionen Dritten die Gelegenheit zu gewöhren. im Internet Uhren. die nicht
von den Klögerinnen stommen (...] wie nochstehend wiedergegeben
onzubieten. in den Verkehr zu bringen oder zu bewerben [...]“ Diese
Verurteilung erstreckt sich ouf otle gegenwörtigen und zukünftigen Telemedien
der beklogien Porte' im Internet. Den Einwond der Revision. der Hduptontrog
und der dorouf beruhende Verbotstenor des Berufungsgerichts seien nicht
hinreichend bestimrnt. hot der Bundesgerichtshof ousdrücklich zurückgewiesen.

e) Der Bundesgerichtshof hot mit Urteil vom 11.09.2008 (Az. I ZR 74/06] für Pecht
erkonnt: „Die Bekldgten werden verurteilt. es zu unterlossen. irn gescnöftlichen
Verkehr. insbesondere im internet und dort insbesondere unter der lnternetseite
www.bundesligokortende. Eintrittskorten des Klögers für dessen Heimspiele zum
Verkouf onzubieten und zu verkoufen und/oder Hcındel mit solchen
Eintrittskorten zu betreiben. sofern die Beklogten die Eintrittskorten vom Klöger
oder von durch den Klöger outorisierten Dritten unter Verschleierung der
Wiederverkoufsobsicht erworben hoben.“ Diese Verurteilung erstreckt sich ouf
olle gegenwörtigen und zukünftigen ieiemedien der beklogten Portei im
internet. ohne doss eine Beschrönkung ouf nomentlich bezeichnete
tnternetportole gefordert oder die Zulössgkeit des Klogeontrogs problemcrtisiert
worden wöre. Doss der Bundesgerichtshof die Verurteilung nur „insbesondere“
ouf ein bestimmtes lnterneiportol bezogen hot. belegt. doss eine
obschließende Beschrönkung des Klogeontrogs ouf bestimmte lnternetportole
nicht geboten ist. Sollte dos Berufungsgericht vorliegend die beispielhofte
Aufzöhlung von ànternetportolen der Beklogten in den Klogeontrögen für
geboren erochten. stünde der Klöıger dem oufgeschlossen gegenüber. Eine
beispielhcıfte Aufzöhlung würde die Bestimrntheit der Klcrgecıntröge noch
Auffossung des Klögers crllerdings nicht erhöhen.

Sollte dos Gericht eine prözisere Formulierung der Klogeontröge vorschlogen.
welche die sochliche Peichweite des klögerischen Unterlossungsornspruchs
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nicht einschrönkt. stünde der Klöger dem oufgeschlossen gegenüber. Dem
Klöger ist eine prözisere Formulierungsmöglichkeit gegenwörtig nicht bekonnt.
Deswegen wird vorbeholtlich der Erörterungen irn Rohmen der mündlichen
Verhcrndlung gegenwörtig von einer Änderung der Kldgecrntröge obgesehen.

Sollte dos Berufungsgericht hingegen trotz der obigen Ausführungen eine
crbschließende Beschrönkung des Klogeontrdgs ouf nomentlich bezeichnete
Internetportole der Beklcrgten für geboten ercrchten. wird um Zulossung der
Revision wegen Divergenz gebeten.

Begloubigte und einfoche Abschrift onbei.
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